
1.  Allgemeine Kriterien

Die Ausstellenden, die auf den BioMessen/ReformWelt ihre Pro-
dukte präsentieren, verfügen über eine bestehende Vertriebs-
struktur zu Naturkostfachgeschäften bzw. Reformhäusern oder 
Großverbrauchern und Gastronomie im deutschsprachigen Raum 
bzw. in Teilen davon. Die auf den/der BioMessen/ReformWelt prä-
sentierten Produkte müssen nach dem neusten Stand der Tech-
nik umweltschonend erzeugt und verarbeitet werden. Bei der 
GewinnungderverwendetenRohstoffewirddaraufgeachtet,dass
die Natur möglichst wenig gestört wird und in ihrer Lebensform 
 erhalten bleibt. Die Belange des Tier- und Artenschutzes werden 
besonders berücksichtigt. Für die BioMessen gelten ausdrücklich 
die aktuellen Sortimentsrichtlinien des BNN (Bundesverband Na-
turkost Naturwaren e.V.) 

→ Download: n-bnn.de/sortimentsrichtlinien

2. Besondere Kriterien für Bio-Lebensmittel,  
Nahrungsergänzung und Tiernahrung

Die Produkte und Dienstleistungen der Ausstellenden aus EU-
Ländern bzw. EU-anerkannten Drittländern müssen nach EG-VO 
834/2007bzw.derab1.1.2023gültigenEUVO2018/848zertifiziert
sein. Alle Ausstellenden, die nicht aus einem der genannten Län-
der stammen, müssen von einer für die EU zugelassenen, von der 
IFOAM akkreditierten oder sonst international anerkannten, neut-
ralenKontrollstellezertifiziertbzw.überwachtsein.Befindensich
dieAusstellendenimZertifizierungsprozess,müssenalleProdukte
als Umstellungsprodukte gekennzeichnet sein. Für Fisch und Mee-
resfrüchte aus Wildfang, die also nicht unter die EU-Öko-Verord-
nung fallen, gelten die BNN Sortimentsrichtlinien in der jeweils 
aktuellen Form. Maßgeblich ist die Listung in der jeweils aktuel-
len Liste der konformen Produkte. Soweit möglich, müssen auch 
Nahrungsergänzungsmittelbio-zertifiziertsein.

Für Nahrungsergänzungsmittel und andere gesundheitsorien-
tierte Spezialprodukte, bei denen Zutaten wie zugesetzte Mine-
ralstoffeoderSpurenelementenichtzertifizierbarsind,geltendie
Qualitätskriterien der BNN-Sortimentsrichtlinien: es dürfen keine 
chemisch-synthetischenSüßstoffe,Zuckeralkohole / Zuckeraus-
tauschstoffeoderKonservierungs-undAromastoffeenthalten
sein,esdürfenkeineFarbstoffeundAntioxidantienenthaltensein,
derenVerbindungennichtinderNaturvorkommen,dieRohstoffe
und das Endprodukt dürfen nicht mit ionisierenden Strahlen be-
handeltwordensein,esdürfenkeinegehärtetenFette,Paraffine
oder PEG in der Herstellung des Produktes eingesetzt werden, 
gentechnisch veränderte Zutaten dürfen nicht eingesetzt werden. 

BeiTiernahrungmüssenebenfallsdieHauptrohstoffenachEG-
Bio-Verordnungs.o.zertifiziertsein.

Zulassungskriterien  
der BioMessen

3. Besondere Kriterien für Produkte  
auf der ReformWelt-Fläche

FürdieReformwarenflächeReformWeltgeltenfüralledortaus-
gestellten Produkte die Standards der Reformhaus eG in der ak-
tuell gültigen Version. Über die Zulassung entscheidet die Re-
formhaus eG.

4. Besondere Kriterien für Naturkosmetik  
und ätherische Öle

DieausgestelltenProduktebeidenBioMessensindzertifiziert
nach einem der folgenden Standards: AIAB, BDIH, Cosmos, 
 Cosmebio, CCPB, Demeter, ECOCERT, Ecogruppo Italia, ICADA, 
NaTrue, Naturland, NCS, Österreichisches Lebensmittelbuch (Aus-
tria Bio Garantie) oder USDA. Es gelten die BNN Sortimentsricht-
linien (siehe Punkt 1).

5. Besondere Kriterien für Wasch- und  
Reinigungsmittel

Alle Inhaltsstoffesowiedas fertigeProduktsind leichtabbau-
bar (nachgewiesen inOECD-Tests). Es besteht die Pflicht zur
VolldeklarationderInhaltsstoffe.ZusätzlichmüssendieProdukte
nacheinemderfolgendenStandardszertifiziertsein:IMO,ECO-
CERT oder ECO-Garantie. Es gelten die BNN Sortimentsrichtli-
nien (siehe Punkt 1).

6. Besondere Kriterien für sonstige  
Produkte und Dienstleistungen

Sonstige Produkte oder Dienstleistungen werden nur auf beson-
deren Antrag zugelassen. Die Veranstalter lassen die Produkte 
oder Dienstleistungen nach aktuellen Standards beurteilen und 
erteilen danach eine Genehmigung. Grundlage für die Entschei-
dung sind allgemein anerkannte Kriterien (z.B. Zulassungskrite-
rien von internationalen oder nationalen Dachorganisationen, z. 
B.GOTSbeiTextilien)undallgemeinzugänglicheGesetze,Prüf-
kriterien der Verbände und Kontrollstellen.

AU S S TE LLE NDE N - S E RVICE 

BioMessen&ReformWelt | c/oHarting & TovarGmbH | VordereSchöneworth17a | 30167Hannover/Germany 
T +49(0)511.3590100 | F +49(0)511.1615925 | info@biomessen.info | www.biomessen.info

STAND 2023

http://n-bnn.de/sortimentsrichtlinien

